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nehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß
der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Kündigt der Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer
gleichwohl die Prämie für die laufende Versicherungsperiode. Kün-
digt der Versicherer, so gebührt ihm nur derjenige Teil der Prämie,

welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

Dritter Abschnitt. Lebensversicherung.

 § 159. Die Lebensversicherung kann auf die Person des Ver-

sicherungsnehmers oder eines anderen genommen werden.

Wird die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen

genommen, so ist zur Gültigkeit des Vertrags die schriftliche Ein-
willigung des anderen erforderlich. Ist der andere geschäftsunfähig

oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt und steht die Vertretung

in den seine Person betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungs-
nehmer zu, so kann dieser den anderen bei der Erteilung der Ein-

willigung nicht vertreten.
Nimmt der Vater oder die Mutter die Versicherung auf die

Person eines minderjährigen Kindes, so bedarf es der Einwilligung

es Kindes nur, wenn nach dem Vertrage der Versicherer auch bei
Eintritt des Todes vor der VollendT#ung des siebenten Lebensjahrs

zur Leistung verpflichtet sein soll und die für diesen Fall vereinbarte

deistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt.
dat für solche Versicherungen die Aufsichtsbehörde einen bestimmten

döchstbetrag festgesetzt, so ist dieser an Stelle des Betrags der ge-

wöhnlichen Beerdigungskosten maßgebend.
§ 160. Durch die Vereinbarung, daß derjenige, auf dessen

Person eine Versicherung genommen werden soll, sich zuvor einer

arztlichen Untersuchung zu unterwerfen hat, wird ein Recht des
ersicherers, die Vornahme der Untersuchung zu verlangen, nicht

egründet.

als § 161. Wird die Versicherung auf die Person eines anderen

* des Versicherungsnehmers genommen, so kann vereinbart werden,
in Ansehung des Rechtes des Versicherers, wegen Verletzung der

en Persicherungsnehmer bei der Schließung des Vertrags obliegen-
und Anzeigepflicht von dem Vertrage zurückzutreten, die Kenntnis
"" das Verhalten des anderen der Kenntnis oder dem Verhalten

*. Versicherungsnehmers gleichstehen soll.

sich 8 162. Ist das Alter desjenigen, auf dessen Person die Ver—
unrun g genommen werden soll, unrichtig angegeben worden

infolge der unrichtigen Angabe die Prämie zu niedrig
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bestimmt, so mindert sich die Leistung des Versicherers nach dem
Verhältnis, in welchem die dem wirklichen Alter entsprechende Prämie
zu der vereinbarten Prämie steht. Das Recht, wegen Verletzung
der Anzeigepflicht von dem Vertrage zurückzutreten, steht dem Ver-

sicherer nur zu, wenn das wirkliche Alter außerhalb der Grenzen

liegt, welche durch den Geschäftsplan für den Abschluß von Verträgen

festgesetzt sind.
§ 163. Wegen einer Verletzung der dem Versicherungsnehmer

bei der Schließung des Vertrags obliegenden Anzeigepflicht kann der
Versicherer von dem Vertrage nicht mehr zurücktreten, wenn sei

der Schließung zehn Jahre verstrichen sind. Das Rücktrittsrecht
bleibt bestehen, wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt worden ist.

§ 164. Als Erhöhung der Gefahr gilt nur eine solche Anderung

der Gefahrumstände, welche nach ausdrücklicher Vereinbarung als Ge-
fahrerhöhung angesehen werden soll; die Erklärung des Versicherungs-

nehmers bedarf der schriftlichen Form.
Eine Erhöhung der Gefahr kann der Versicherer nicht mehr

geltend machen, wenn seit der Erhöhung zehn Jahre verstrichen find.
Der Versicherer bleibt jedoch zur Geltendmachung befugt, wenn die

Pflicht, seine Einwilligung einzuholen oder ihm Anzeige zu machen,
arglistig verletzt worden ist.

§ 165. Sind laufende Prämien zu entrichten, so kann der Ver-

sicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis jederzeit für den Schlu
der laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Ist eine Kapitalversicherung für den Todesfall in der Art 96
nommen, daß der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers zur

Zahlung des vereinbarten Kapitals gewiß ist, so steht das Kündigungs-
recht dem Versicherungsnehmer auch dann zu, wenn die Prämie in

einer einmaligen Zahlung besteht.
§ 166. Bei einer Kapitalversicherung ist im Zweifel anzu-

nehmen, daß dem Versicherungsnehmer die Befugnis vorbehalten ist,

ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten als Bezugsberech“
tigten zu bezeichnen sowie an die Stelle des so bezeichneten Drittem

einen anderen zu setzen. Die Befugnis des Versicherungsnehmers,
an die Stelle des bezugsberechtigten Dritten einen anderen zu setzen,

gilt im Zweifel auch dann als vorbehalten, wenn die Bezeichnung

des Dritten im Vertrag erfolgt ist.
§ 167. Soll bei einer Kapitalversicherung die Leistung des

Versicherers nach dem Tode des Versicherungsnehmers erfolgen und ist

die Zahlung an die Erben ohne nähere Bestimmung bedungen,

sind im Zweifel diejenigen, welche zur Zeit des Todes als Erben
berufen sind, nach dem Verhältnis ihrer Erbteile bezugsberechtigt.
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Eine Ausschlagung der Erbschaft hat auf die Berechtigung keinen

Einfluß.
 IIt der Fiskus als Erbe berufen, so steht ihm ein Bezugsrecht
im Sinne des Abs. 1 Satz 1 nicht zu.

§ 168. Wird bei einer Kapitalversicherung das Recht auf die
Leistung des Versicherers von dem bezugsberechtigten Dritten nicht

erworben, so steht es dem Versicherungsnehmer zu.

§ 169. Bei einer Versicherung für den Todesfall ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn derjenige, auf

essen Person die Versicherung genommen ist, Selbstmord begangen
hat. Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Tat

lin einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krank-
hafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist.

§ 170. Ist die Versicherung für den Fall des Todes eines
anderen als des Versicherungsnehmers genommen, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer

vorsätzlich durch eine widerrechtliche Handlung den Tod des anderen

herbeiführt.
Ist bei einer Versicherung für den Todesfall ein Dritter als

Bezugsberechtigter bezeichnet, so gilt die Bezeichnung als nicht er-

solgt, wenn der Dritte vorsätzlich durch eine widerrechtliche Handlung

den Tod desjenigen, auf dessen Person die Versicherung genommen
ist, herbeiführt.

 &amp;. 171. Eine Anzeige von dem Eintritte des Versicherungsfalls

it dem Versicherer nur zu machen, wenn der Tod als Versicherungsfall
estimmt ist. Der Anzeigepflicht wird genügt, wenn die Anzeige

Annen drei Tagen nach dem Eintritte des Versicherungsfalls er—
Uolgt: durch die Absendung der Anzeige wird die Frist gewahrt.
* Steht das Recht auf die Leistung einem anderen als dem Ver-

sicherungsnehmer zu, so liegt die Anzeigepflicht dem anderen ob;

0P Gleiche gilt von der Pflicht zur Auskunft und zur Beschaffung
on Belegen.

n *§ 172. Auf eine Vereinbarung, durch welche von den Vor-
Oriften der §§ 162 bis 165, 169 oder des l 171 Abs. 1 Satz 2

zum Nachteile des Versicherungsnehmers abgewichen wird, kann sich
ersicherer nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung, zu

I. ach § 165 der Versicherungsnehmer berechtigt ist, die schrift-
che Form bedungen werden.

best 8 173. Hat das Versicherungsverhältnis mindestens drei Jahre
anden und ist die Prämie für diesen Zeitraum bezahlt, so gelten
besonderen Vorschriften der 88 174 bis 176.

der

E
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§ 174. Der Versicherungsnehmer kann jederzeit für den Schluß

der laufenden Versicherungsperiode die Umwandlung der Versiche-

rung in eine prämienfreie Versicherung verlangen.
Wird die Umwandlung verlangt, so tritt mit dem bezeichneten

Zeitpunkt an die Stelle des vereinbarten Kapital= oder Rentenbetrags

der Betrag, der sich für das Alter desjenigen, auf dessen Person die

Versicherung genommen ist, als Leistung des Versicherers ergibt,
wenn die auf die Versicherung entfallende Prämienreserve als einmalige

Prämie angesehen wird.
Die Prämienreserve ist für den Schluß der laufenden Versiche-

rungsperiode zu berechnen. Prämienrückstände werden von dem Be-

trage der Prämienreserve abgesetzt.
Der Versicherer ist zu einem angemessenen Abzuge berechtigt. Ist

für den Abzug mit Genehmigung der Aussichtsbehörde in den
Versicherungsbedingungen ein bestimmter Betrag festgesetzt, so gilt
dieser als angemessen. 4n

§ 175. Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnts
nach § 39, so wandelt sich mit der Kündigung die Versicherung im
eine prämienfreie Versicherung um. Auf die Umwandlung finden

die Vorschriften des § 174 Abs. 2 bis 4 Anwendung.
Im Falle des § 39 Abs. 1 Satz 2 ist der Versicherer zu der

Leistung verpflichtet, die ihm obliegen würde, wenn sich mit dem
Eintritte des Versicherungsfalls die Versicherung in eine prämien-

freie Versicherung umgewandelt hätte. «

Die im § 39 vorgesehene Bestimmung einer Zahlungsfrist muß
einen Hinweis auf die eintretende Umwandlung der Versicherung
enthalten. «

§ 176. Wird eine Kapitalversicherung für den Todesfall, die in

der Art genommen ist, daß der Eintritt der Verpflichtung des Ver—

sicherers zur Zahlung des vereinbarten Kapitals gewiß ist, durch
Rücktritt oder Kündigung aufgehoben, so hat der Versicherer den Be-
trag der auf die Versicherung entfallenden Prämienreserve zu er-

statten.

Das Gleiche gilt bei einer Versicherung der im Abs. 1 be—
zeichneten Art auch dann, wenn nach dem Eintritte des Versicherungs“

falls der Versicherer von der Verpflichtung zur Zahlung des verein-

barten Kapitals frei ist. Im Falle des § 170 Abs. 1 ist jedo
der Versicherer zur Erstattung der Prämienreserve nicht verpflichtet.

Bei der Ermittelung des zu erstattenden Betrags ist die Prämien“
reserve für den Schluß der Versicherungsperiode zu berechnen, in

deren Laufe das Versicherungsverhältnis endigt.
Der Versicherer ist zu einem angemessenen Abzuge berechtigt.
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Ist für den Abzug mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den

Versicherungsbedingungen ein bestimmter Betrag festgesetzt, so gilt
dieser als angemessen.

§ 177. Ist bei einer Versicherung der im § 176 Abs. 1 be-

zeichneten Art eine einmalige Prämie entrichtet, so gelten die Vor-
schriften des § 176 auch dann, wenn das Versicherungsverhältnis

noch nicht drei Jahre bestanden hat.

§ 178. Auf eine Vereinbarung, durch welche von den Vor-
schriften der §§ 173 bis 177 zum Nachteile des Versicherungsnehmers

abgewichen wird, kann sich der Versicherer nicht berufen. In den

Jersicherungsbedingungen kann jedoch mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde eine andere als die in den §§ 174, 175 vorgesehene Art

er Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung sowie eine andere
als die im § 176 vorgesehene Berechnung des zu erstattenden Be-

trags bestimmt werden.

Vierter Abschnitt. Unfallversicherung.

§ 179. Die Unfallversicherung kann gegen Unfälle, die dem
Versicherungsnehmer, oder gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen,

genommen werden.

Eine Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen zustoßen,
gilt im Zweifel als für Rechnung des anderen genommen. Die

Vorschriften der §§ 75 bis 79 finden entsprechende Anwendung.

Wird eine Versicherung gegen Unfälle, die einem anderen zu-
soßen, von dem Versicherungsnehmer für eigene Rechnung genommen,
v ist zur Gültigkeit des Vertrags die schriftliche Einwilligung des

anderen erforderlich. Ist der andere geschäftsunfähig oder in der

eschäftsfähigkeit beschränkt und steht die Vertretung in den seine
erson betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungsnehmer zu, so

ann dieser den anderen bei der Erteilung der Einwilligung nicht
ertreten.

d Im Falle des Abs. 3 kann vereinbart werden, daß in Ansehung
es Rechtes des Versicherers, wegen Verletzung der dem Versicherungs-

nehmer bei der Schließung des Vertrags obliegenden Anzeigepflicht

den dem Vertrage zurückzutreten, die Kenntnis und das Verhalten
1n anderen der Kenntnis oder dem Verhalten des Versicherungs-

ehmers gleichstehen soll.

K § 180. Ist als Leistung des Versicherers die Zahlung eines
apitals vereinbart, so gelten die Vorschriften der 8§ 166 bis 168.

frei 8 181. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
rei, wenn der von dem Unfalle Betroffene den Unfall vorsätzlich
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